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Anfrage zum Merkblatt der Gemeindepolizei zum Aufstellen von Wahlplakaten 
 
Die Gemeindeverwaltung hat am vergangenen Mittwoch ein Merkblatt zum Aufstellen von 
Wahlplakaten sowohl per Post als auch per Email verschickt. Das Merkblatt umfasst 1½ 
Seiten und enthält äusserst restriktive Einschränkungen, so dass die politischen Parteien 
praktisch keine Plakate an ihren bisherigen Orten mehr aufstellen könnten. Nicht einmal 
die gemeindeeigenen Plakatwände wären bei den vorgegebenen «minimal 3 m zum 
Strassenrand» mehr gestattet. Es drängt sich die Vermutung auf, dass die Initianten resp. 
Referendumsführer der diversen bevorstehenden kommunalen Volksabstimmungen auf 
diese Art und Weise in ihrer politischen Arbeit massiv behindert werden sollen. 
 
Deshalb stellen sich folgende Fragen: 
 
• Ist dieses Merkblatt neu resp. enthält es neuen Inhalt oder seit wann wird es in dieser 

Form systematisch abgegeben? 
• Ist die jetzige systematische Verteilung auf Anweisung des Gemeinderates resp. einer 

der Gemeindepolizei übergeordneten Stelle erfolgt? 
• Wie kommt die Gemeindepolizei dazu, zu bestimmen, dass der Abstand von 

Abstimmungs- und Wahlplakaten zum Strassenrand minimal 3 m betragen muss? 
• Wie kommt die Gemeindepolizei dazu, zu bestimmen, dass auf privatem Grund pro 

Standort nur ein Plakat angebracht werden darf? 
• Wer beurteilt, welche Abstimmungs- und Wahlplakate nicht den Bestimmungen des 

Merkblattes entsprechen? 
• Was passiert mit den Abstimmungs- und Wahlplakaten, die nicht den Bestimmungen 

des Merkblattes entsprechen und wo können die Plakate, falls die Gemeinde Binningen 
diese entfernt, abgeholt werden? 

 
 
Binningen, den 23.10.2009 
 

 


